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Gesetz 
vom 23. Mai 2007 

über die Abänderung der Strafprozessordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Strafprozessordnung (StPO) vom 18. Oktober 1988, LGBl. 1988 
Nr. 62, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 15 Abs. 3 Ziff. 18 und 27 

18. Aufgehoben 
27. kriminelle Vereinigung (§ 278 StGB); 

§ 97a Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Besteht der Verdacht der unrechtmässigen Bereicherung und ist 
anzunehmen, dass diese Bereicherung nach § 20 StGB abgeschöpft wer-
den wird, oder besteht der Verdacht, dass Vermögenswerte der Verfü-
gungsmacht einer kriminellen Organisation oder terroristischen Vereini-
gung (§§ 278a und 278b StGB) unterliegen, als Mittel der Terrorismusfi-
nanzierung (§ 278d) bereitgestellt oder gesammelt wurden oder aus einer 
mit Strafe bedrohten Handlung herrühren, und ist anzunehmen, dass 
diese Vermögenswerte nach § 20b StGB für verfallen zu erklären sein 
werden, so hat das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Siche-
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rung der Abschöpfung der Bereicherung oder des Verfalls insbesondere 
nachstehende Anordnungen zu treffen, wenn zu befürchten ist, dass 
andernfalls die Einbringung gefährdet oder wesentlich erschwert würde: 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 23. Mai 2007 über 
die Abänderung des Strafgesetzbuches in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Otmar Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


